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Rechtliche Normativität zwischen 
Konstruktion und Repräsentation 

Für den systemtheoretischen Konstruktivismus dürf-
te das Recht eigentlich gar keine, und für den Reprä-
sentationalismus hingegen eigentlich fast nur Rätsel 
haben.1   

Wenn es um die umfassende Ausdeutung der Funktionsweise des Rechts 
der modernen Gesellschaft, seiner normativen Gehalte oder gar seines 
Versprechens auf die normative Integration der Weltgesellschaft geht, 
können soziologische Rechtstheorien in der Regel in diesen beiden mög-
lichen Grundausrichtungen jeweils komplementäre Defizite aufweisen.2 
Nur eine Rechtstheorie, die sich durchgehend auf Äquidistanz zu diesen 

1  In Anlehnung an Friedrich Müllers »Syntagma« (Müller 2012: 61); umfassend 
zur Konstruktivismus-Repräsentationalismus-Thematik, die sich in Form von 
Identitäts- und Differenztheorien zeigt: Renn 2006a: 128ff., insbes. 135.

2   Zur systemtheoretischen Reduktion von normativer Integration, Renn 
2006a: 97ff.
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beiden theoretischen Extrempolen hält, kann sich den Herausforderun-
gen stellen, die eine Analyse des Rechts in der Weltgesellschaft bereit-
hält. 

In der vorliegenden Studie soll eine grundlagentheoretische Alternative 
einer Theorie des modernen Rechts entfaltet werden, die sich eben dieser 
Herausforderung stellt. Ziel ist es, die normative Reichhaltigkeit des Rechts 
umfassender auszudeuten als es konstruktivistische oder repräsentationa-
listische Positionen jeweils erlauben, ohne dabei durch eine voreilige Ver-
bindung theoretische Inkonsistenzen in Kauf nehmen zu müssen.

Einleitend sollen in den folgenden beiden Abschnitten deshalb mögli-
che Verzeichnungen des modernen Rechts skizziert werden, die sich einer 
entweder konstruktivistischen oder repräsentationalistischen Lesart des 
Rechts verdanken, um anschließend eine grundlagentheoretische Alterna-
tive jenseits dieser Extrempole vorzubereiten. 

Dabei wird sich sehr bald zeigen, dass ein solches Vorhaben gar nicht 
anders kann als sich mit den rechtssoziologischen Positionen rund um 
das thematische Feld des ›Neuen Rechtspluralismus‹ auseinanderzusetzen. 
Diese vertreten allesamt den Anspruch, die Einheit des modernen Rechts 
auch jenseits von rechtsstaatlichen Idealen beschreiben zu können. Was 
also ›das‹ Recht in der Weltgesellschaft angesichts der Feststellung einer 
heterogenen Vielzahl von normativen Ordnungen sein kann, ist Thema 
dieser Arbeit.

 1.1 Zur konstruktivistischen Reduktion  
von rechtlicher Normativität

Radikal verstanden reduziert sich der rechtstheoretische Konstruktivismus 
selbst auf Monaden normativer Ordnungen, die keinerlei Bezug zu dem 
unterhalten, was nicht sie selbst sind. Dadurch entgeht ihm zwangsläufig 
der Sinn für die vielfältigen Beziehungen von heterogenen und gegenein-
ander abgegrenzten normativen Ordnungen in der Gesellschaft, die das 
Rätsel der spezifisch rechtlichen Normativität überhaupt erst vollständig 
zum Vorschein bringen würden: In Form des Theorems der funktionalen 
Differenzierung kappt er aufgrund des hierarchisch aufgelösten Primats 
eben dieser Differenzierungsform alle Brücken zu einer sachlich – das 
heißt pragmatisch – angereicherten Verbindung von solchen normativen 
Ordnungen, die nicht einzig und alleine über funktionale Differenzierung 
integriert sind.3 Bei der funktionalen Differenzierung hat man es insofern 
mit getrennten Konstruktivismen zu tun, als der aktive Operationsbereich 

3   So lassen sich normative Orientierungen von Milieus, Gruppen oder ein-
zelnen Personen, ebenso wenig wie implizite Regeln der Normanwendung, 
wohl kaum nach den Maßgaben einer rein funktionalen Erklärung adäquat 
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